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Internationale Sozialversicherungspfl icht 
für Verwaltungs- und Stiftungsratshonorare
Soziale Sicherheit Gleiche 
Spielregeln innerhalb der 
Schweiz, EU und EFTA.

Insbesondere an einem interna-
tionalen Finanzplatz wie Liech-
tenstein sollten die Spielregeln 
bezüglich sozialversicherungs-

rechtlichen Pfl ichten für Verwal-
tungs- und Stiftungsräte bekannt 
sein. Eine Haftung für liechtenstei-
nische Arbeitgeber bei falscher Hand-
habung wird oftmals unterschätzt. 

Sozialversicherungspflicht der 

Verwaltungs- und Stiftungsräte

Bekanntlich unterstehen die Vergü-
tungen von Verwaltungsratshonora-
ren bzw. Stiftungsratshonoraren an 
natürliche Personen der Sozialversi-
cherungspflicht (AHV, IV und ggf. 
auch anderen Sozialversicherun-
gen). Davon ausgenommen sind 
Selbstständigerwerbende. Unsicher-
heit besteht jedoch oft bei der Beur-
teilung, in welchem Land diese Ho-
norare der Sozialversicherungs-
pf licht zu unterstellen sind. Die 
Schweiz, die EU- und die EFTA-Staa-
ten haben unter anderem die Unter-
stellungsregeln mit dem Ziel koordi-
niert, versicherte Personen in nur 
einem Staat sozialversicherungs-
rechtlich abzurechnen. Die Verord-
nung Nr. 883/2004 enthält die De-
tails der Unterstellungsregeln. Um in 
der Praxis gesetzeskonforme und 
folglich risikofreie Abrechnungen 
vornehmen zu können, sind durch 
den liechtensteinischen Arbeitgeber 
genauere Abklärungen zu treffen, 
beispielsweise ob eine Person nebst 
der Organfunktion in Liechtenstein 
weitere Erwerbstätigkeiten ausübt. 
Wohnsitz, Nationalität, Alter und die 
verschiedenen Beschäftigungsgrade 
haben ebenfalls Einfluss auf die Be-

urteilung, in welchem Staat eine 
Person sozialversicherungspflichtig 
ist.

Soziale Sicherheit in der Theorie

Das Beitragsskriptum der Liechten-
steinischen AHV-IV-FAK ist auf 
Grundlage des AHV-Gesetzes, der 
AHV-Verordnung und weiteren Ge-
setzen entstanden und kann in Form 
einer Wegleitung wahrgenommen 
werden. Demnach werden Honorare 
für die Tätigkeit als Verwaltungs- 
und Stiftungsrat grundsätzlich als 
unselbstständige Erwerbstätigkeit de-
finiert und gehören zum massgeben-
den Lohn. Ausnahmen bestehen bei 
einer allfälligen Selbstständigkeit des 
Verwaltungs- oder Stiftungsrates.
Personen, die in mehreren Staaten 
(Schweiz, EU, EFTA) einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen, können nur in 
einem Staat sozialversicherungs-
pflichtig sein. Die folgende Grafik  

(siehe rechts unten) zeigt einen Aus-
zug aus dem Beitragsskriptum und 
soll einen generellen Überblick über 
die Unterstellungsregeln bieten. Aus 
dieser Tabelle geht unter anderem 
hervor, dass eine Person, die in meh-
reren Staaten unselbstständig er-
werbstätig ist und die Beschäftigung 
im Wohnsitzstaat grösser oder gleich 
25 % ist, im Wohnsitzstaat der Sozial-
versicherungspf licht unterstellt 
wird. Bei gleichzeitiger Ausübung ei-
ner unselbstständigen und einer 
selbstständigen Tätigkeit erfolgt die 
Unterstellung immer am Ort, an 
dem die unselbständige Tätigkeit 
ausgeübt wird (Ausnahme: margina-
le Tätigkeit, d. h. unter 5  %). Zu be-
achten ist, dass beispielsweise die 
Leitung eines Unternehmens mit 
Sitz in Liechtenstein auf Grund der 
Art der Tätigkeit (Organtätigkeit) nie 
eine unbedeutende (marginale) Tä-
tigkeit darstellt.

Soziale Sicherheit in der Praxis

In der Praxis wird erfahrungsgemäss 
oftmals nach dem Prinzip gelebt: 
«Hauptsache irgendwo angeschlossen 

und die Beiträge sind bezahlt.» Somit 
wird oft auf das Erwerbsortsprinzip 
abgestützt, was jedoch wie aus darge-
stellter Übersicht zu einer Falschun-
terstellung kommen kann und für den 
Arbeitgeber ein Haftungsrisiko mit 
sich bringt. Die falsche Unterstellung 
kann im schlimmsten Fall dazu füh-
ren, dass bei Eintreffen eines versi-
cherten Risikos (z. B. Unfall, Krank-
heit oder Todesfall) keine Leistungen 
bezahlt werden.
Liechtensteinische Gesellschaften 
oder Stiftungen weisen nicht selten 
Privatpersonen mit ausländischem 
Wohnsitz im Verwaltungs- oder Stif-
tungsrat auf. Durch genauere Prü-
fung der Unterstellung kann sich bei 
zusätzlicher unselbstständiger Er-
werbstätigkeit im Wohnsitzstaat ei-
ne Sozialversicherungspf licht für 
die liechtensteinischen Einkünfte 
aus Organtätigkeit im Wohnsitzstaat 
ergeben. Die Sozialversicherungs-
stelle im Wohnsitzstaat ist entspre-
chend für die Definition der Unter-
stellungspf licht mit einem soge-
nannten PD A1-Formular zuständig. 
Falls nun die soziale Unterstellung 

im Wohnsitzstaat verlangt wird, 
kann mittels eines Abrechnungsfor-
mulars für ANOBAG (Arbeitnehmer 
ohne beitragspf lichtigen Arbeitge-
ber) die Person für ihr Erwerbsein-
kommen aus der Verwaltungsrats- 
oder Stiftungsratstätigkeit in Liech-
tenstein im Wohnsitzstaat abgerech-
net werden.

Fazit

Entschädigungen von liechtensteini-
schen Gesellschaften oder Stiftun-
gen an Verwaltungs- oder Stiftungs-
räte mit Wohnsitz in der Schweiz, 
EU oder EFTA unterstehen der Sozi-
alversicherungspflicht. Insbesonde-
re die ausländischen Organe benöti-
gen eine detaillierte und fachmänni-
sche Abklärung der sozialen Unter-
stellung. Die Nichteinhaltung der 
Gesetze oder die Falschunterstel-
lung kann hohe Nachforderungen 
seitens Sozialversicherungsanstal-
ten und ein entsprechendes Haf-
tungsrisiko mit sich bringen. Es ist 
demnach empfehlenswert, einen 
Spezialisten für einen AHV-Review 
beizuziehen. (pr)

Alexander Bofelli, Managing Director 
First Accounting Est./Vorstandsmit-
glied Verband Liechtensteiner Buch-
halter. (Foto: ZVG)
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